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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Organisation der Bundesrechtspflege

Die erste Amtsperiode des Bundespatentgerichts läuft bis Ende 2017. Die
Gesamterneuerungswahlen des BPatGer für 2018 bis 2023 waren eigentlich für die
Herbstsession 2017 vorgesehen. Die GK hatte sich aber aus zwei Gründen für eine
vorgezogene Ersatzwahl des Präsidenten des Bundespatentgerichts entschieden.
Erstens zwang der Rücktritt des amtierenden Präsidenten, Dieter Brändle, auf Ende
2017 zu einer Ersatzwahl. Zweitens war die Kommission nach Rücksprache mit dem
Eidgenössischen Institut für geistiges Eigentum (IGE) zum Schluss gekommen, dass die
für die neue Amtsperiode frei werdenden Richterstellen vom Profil der neuen
Präsidentin oder des neuen Präsidenten des BPatGer abhängen, so dass das Präsidium
möglichst früh besetzt werden soll. Neben den beiden hauptamtlichen Richterinnen
bzw. Richtern wird das Patentgericht von zahlreichen nebenamtlichen Richterinnen
und Richtern besetzt, die neben juristischen Kenntnissen auch eine technische
Ausbildung haben müssen. Aus den zwei eingegangenen Bewerbungen entschied sich
die GK für jene von Mark Schweizer, der auch als nebenamtlicher Richter am BPatGer
tätig ist. In ihrem Bericht wies die GK darauf hin, dass die aktuelle Hauptbeschäftigung
von Schweizer als Anwalt mit sich bringen werde, dass er im kommenden Jahr für
bestimmte Fälle in den Ausstand treten müsse. Dennoch sei er langfristig insbesondere
im Hinblick auf die Verteidigung des BPatGer auf internationaler Ebene der beste
Kandidat. Dieser Meinung schloss sich die Vereinigte Bundesversammlung in der
Sommersession 2017 an: Der Name Schweizer stand auf 184 der 187 eingelangten
Wahlzettel. Drei blieben leer. 1

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 14.06.2017
MARC BÜHLMANN

Die GK empfahl im Herbst 2017, alle 34 sich erneut zur Verfügung stellenden
Bundespatentgerichtsmitglieder für die Amtsperiode 2018 bis 2023 zu bestätigen. Weil
sich vier Personen der Wiederwahl der Mitglieder des Bundespatentgerichts nicht
mehr stellen wollten, mussten zusätzlich vier Neuwahlen stattfinden. Das
Bundespatentgericht muss aus Richterinnen und Richtern mit juristischer sowie mit
technischer Ausbildung zusammengesetzt sein, wovon zwei hauptamtlich und die
restlichen nebenamtlich angestellt werden. Schon in der Sommersession 2017 war Mark
Schweizer zum hauptamtlichen Richter und zum Präsidenten berufen worden. Seine
Stelle als nebenamtlicher Richter mit juristischer Ausbildung wurde entsprechend
ebenfalls frei. Die GK entschied sich, Lara Dorigo Slongo, Andri Hess und Stefan Kohler
als nebenamtliche Mitglieder des Bundespatentgerichts mit juristischer Ausbildung
sowie Lorenzo Parrini und Michael Andreas Störzbach als nebenamtliche Richter mit
technischer Ausbildung zu empfehlen. 
Die Vereinigte Bundesversammlung folgte am Ende der Herbstsession 2017 allen
Empfehlungen. Der neben Schweizer zweite hauptamtliche Richter – Tobias Bremi –
wurde mit 207 von 215 eingelangten Wahlzetteln bestätigt (8 blieben leer). Die 33 zur
Wiederwahl stehenden Richterinnen und Richter wurden auf einer Gesamtliste gewählt.
Die 207 wählenden Parlamentarierinnen und Parlamentarier hatten lediglich die
Möglichkeit, einzelne Namen aus der Liste zu streichen. Die Stimmenzahl der einzelnen
Mitglieder des Bundespatentgerichts schwankte zwischen 196 und 199. Schliesslich
wurden auch die neu zu wählenden Lara Dorigo Slongo (mit 208 von 215 ausgeteilten
Wahlzetteln), Andri Hess (209), Stefan Kohler (198), Lorenzo Parrini (208) und Michael
Andreas Störzbach (210) ohne Probleme gewählt.
Damit verschob sich das Verhältnis von juristisch und technisch ausgebildeten
nebenamtlichen Richterinnen und Richtern allerdings leicht, was die GK dazu erwog,
zwei weitere Stellen für nebenamtliche Richterstellen mit technischer Ausbildung
auszuschreiben. 2
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Um das Bundespatentgericht für die neue Amtsperiode 2018 bis 2023 voll zu besetzen,
fehlten noch zwei nebenamtliche Richterinnen oder Richter mit technischer
Ausbildung. Die Besetzung dieser Funktion hatte sich bisher als eher schwierig
erwiesen. Dies zeigte sich auch bei der aktuellen Ausschreibung: Es gingen nämlich
lediglich drei Bewerbungen ein. Da alle drei Personen aber Patentanwälte und
ausgebildete Chemiker sind und über die fachlichen Qualifikationen verfügen,
entschied sich die GK, gleich alle drei zur Wahl als nebenamtliche Mitglieder des
Bundespatentgerichts zu empfehlen. Damit könne dem Gericht nicht nur mehr
Spielraum geboten, sondern auch die Problematik der Interessenkonflikte reduziert
werden. Artikel 8 Absatz 2 des Patentgerichtsgesetzes sehe lediglich eine ausreichende
Zahl nebenamtlicher Richterinnen oder Richter vor. Die Zahl sei also nicht begrenzt –
so die Begründung der GK. Es würden damit auch keine Mehrkosten entstehen, weil
nebenamtliche Richterinnen und Richter nach Auftrag entschädigt würden. Weil kein
parteipolitischer Verteilschlüssel berücksichtigt werden müsse, handle es sich hier
auch nicht um einen parteilichen Entscheid.  
Die Bundesversammlung folgte dieser Argumentation und wählte in der Wintersession
2017 Michael Kaufmann (mit 184 von 191 eingelangten Wahlzetteln;  7 blieben leer), Frank
Schager (184) und Diego Vergani (183) zu neuen nebenamtlichen Bundespatentrichtern.
Damit war das Bundespatentgericht für die neue Amtsperiode komplett. 3
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1) AB BV, 2017, S. 1234; Bericht GK vom 31.5.2017  
2) AB VB, 2017, S. 1742 f.; Bericht GK vom 1.9.2017
3) AB VB, 2017, S. 2239 ; Bericht GK vom 15.11.2017
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